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Unternehmer-/Ehegattenversicherung kraft Satzung 
DOK 322/020 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
als Anlage erhalten Sie die Aufstellung, welche Mitglieder der DGUV eine 
satzungsmäßige Versicherung für Unternehmer und ihre Ehegatten vorsehen und 
wie diese ausgestaltet ist.  
 
Es haben sich folgende wesentliche Änderungen ergeben: 
 

1. Die Satzung der Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gaststätten sieht 
seit dem 01.01.2008 eine satzungsmäßige Versicherung nicht mehr vor.  
 

2. Weitere Änderungen haben sich durch die Fusionen zur 
Berufsgenossenschaft Elektro Textil  Feinmechanik und zur 
Berufsgenossenschaft Handel und Warendistribution ergeben.  

 
Mit freundlichen Grüßen 
Die Geschäftsstellenleiterin  

 
(Schuck)  
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Berufsgenossenschaft 
(BG) 

Pflichtversicherte  
Personen 

Versicherungssumme 
(JAV) 

Umfang und Beginn der Leistung 

BG Elektro Textil Fein-
mechanik 

Unternehmer und Unternehmerinnen, die 
den Unternehmensarten des § 3 Abs. 1 Nr. 
11 bis 18 der Satzung der BGETF zuzu-
rechnen sind (= Unternehmer der bisheri-
gen TBBG) und nicht schon Kraft Gesetzes 
versichert sind Befreiung auf Antrag, wenn 
Unternehmer und Unternehmerinnen selbst 
jährlich nicht mehr als 100 Arbeitstage (8 
Stunden = ein Arbeitstag) im Unternehmen 
arbeiten 

70 v. H. der Bezugsgröße (§ 
18 Abs. 1 SGB IV), ggf. auf-
gerundet auf den nächsthö-
heren durch 1.200 teilbaren 
Betrag. Höherversicherung 
auf Antrag bis zum Höchst-
JAV (2008: € 72.000,-) 

Heilbehandlung und berufsfördernde 
Leistungen zur Rehabilitation gemäß 
§§ 26 ff. SGB VII vom Tage des Versiche-
rungsfalles an; Geldleistungen mit dem 
Tag, an dem die Arbeitsunfähigkeit in 
Folge des Versicherungsfalles ärztlich 
festgestellt worden ist. 

BG Druck und Papier-
verarbeitung 

Unternehmer und die im Unternehmen täti-
gen Ehegatten. Versicherungsbeginn bei 
Unternehmern ohne Beschäftige und deren 
Ehegatten in der Regel erst ab dem Tag 
nach Eingang der Mitteilung nach § 192 
Abs. 1 SGB VII. 

60 v. H. der Bezugsgröße (§ 
18 SGB IV), ggf. aufgerundet 
auf den nächsthöheren 
durch 900 teilbaren Betrag. 
Höherversicherung auf An-
trag bis zum Höchst-JAV 
(2007: € 63.000,-) 

Heilbehandlung und berufsfördernde 
Leistungen zur Rehabilitation gemäß 
§§ 26 ff. SGB VII vom Tage des Versiche-
rungsfalles an; Geldleistungen mit dem 
Tag, an dem die Arbeitsunfähigkeit in 
Folge des Versicherungsfalles ärztlich 
festgestellt worden ist. 

Fleischerei-BG 
 

Unternehmer und die im Unternehmen täti-
gen Ehegatten, ausgenommen Haus-
schlachter. Befreiung auf Antrag, wenn die 
o. a. Personen hauptberuflich als Arbeit-
nehmer tätig sind und das monatliche Brut-
toarbeitsentgelt mindestens den zwölften 
Teil der nebenstehenden (Mindest-) Versi-
cherungssumme erreicht; Sozialversi-
cherungsrenten, die monatlich mindestens 
den vierundzwanzigsten Teil der nebenste-
henden (Mindest-) Versicherungssumme 
erreichen. 

80 v. H. der Bezugsgröße (§ 
18 SGB IV). Höherversiche-
rung auf Antrag bis zum 
Höchst-JAV (2007: 
€ 71.000,-). 

Heilbehandlung und berufsfördernde 
Leistungen zur Rehabilitation gemäß 
§§ 26 ff. SGB VII vom Tage des Versiche-
rungsfalles an; Geldleistungen mit dem 
Tag, an dem die Arbeitsunfähigkeit in 
Folge des Versicherungsfalles ärztlich 
festgestellt worden ist. 
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Berufsgenossenschaft 

(BG) 
Pflichtversicherte  

Personen 
Versicherungssumme 

(JAV) 
Umfang und Beginn der Leistung 

Lederindustrie-BG 
 

Unternehmer und die im Unternehmen täti-
gen Ehegatten. Befreiung auf Antrag mög-
lich. 

80 v. H. der Bezugsgröße (§ 
18 SGB IV), ggf. aufgerundet 
auf den nächsthöheren 
durch 450 teilbaren Betrag. 
Höherversicherung auf An-
trag bis zum Höchst-JAV 
(2007: € 63.000,-). 

Heilbehandlung und berufsfördernde 
Leistungen zur Rehabilitation gemäß 
§§ 26 ff. SGB VII vom Tage des Versiche-
rungsfalles an; Geldleistungen mit dem 
Tag, an dem die Arbeitsunfähigkeit in 
Folge des Versicherungsfalles ärztlich 
festgestellt worden ist. 

Berufsgenossenschaft 
Handel und Warendist-
ribution (BGHW) 

Unternehmer und deren im Unternehmen 
tätigen Ehegatten.  
Ausnahmen: Verkauf von Waren außer-
halb eines stehenden Gewerbes (als ste-
hendes Gewerbe gilt nicht der Verkauf im 
Wohnraum oder aus Automaten) und ne-
benberuflicher Einzelhandel, wenn diese 
Tätigkeit im zeitlichen und örtlichen Zu-
sammenhang mit einer Beschäftigung als 
Arbeitnehmer ausgeübt wird. Ferner gilt die 
Versicherungspflicht nicht für Unternehmer 
und deren im Unternehmen tätigen Ehe-
gatten, die mit ihrem Hauptunternehmen 
Großhandel bzw. Warendistribution betrei-
ben (§ 41 der Satzung). 
Eine Befreiung von der Versicherungspflicht 
ist auf Antrag möglich, wenn im Jahres-
durchschnitt regelmäßig mehr als fünf Voll-
zeitkräfte beschäftigt werden; Teilzeitkräfte 
sind unter Zugrundelegung einer Wochen-
arbeitszeit von 40 Stunden auf Vollzeit-
kräfte umzurechnen (§ 42 Abs. 1 der Sat-
zung). 

Für die Berechnung der Bei-
träge und der Geldleistungen 
gilt für Unternehmer bzw. 
Ehegatten der Betrag von 
20.000,- € als jeweiliger Jah-
resarbeitsverdienst (Versi-
cherungssumme). Arbeits-
entgelte und Versicherungs-
summen aus anderen versi-
cherten Erwerbstätigkeiten 
werden der Versicherungs-
summe bei der Berechnung 
von Geldleistungen bis zur 
Höhe des Höchst-JAV hin-
zugerechnet (§ 43 Abs. 1 der 
Satzung). 
Eine Höherversicherung ist 
auf Antrag bis zum Höchst-
JAV (2008: 72.000,- €) mög-
lich (§ 44 Abs. 1 der Sat-
zung). 

Unternehmer und deren im Unternehmen 
mitarbeitenden Ehegatten erhalten Leis-
tungen wie die gesetzlich Versicherten 
nach den §§ 26 ff. SGB VII.  
Verletztengeld wird für die Dauer der ers-
ten drei Wochen der Arbeitsunfähigkeit 
nicht gezahlt. Die Frist beginnt an dem 
Tag, ab dem die Arbeitsunfähigkeit ärzt-
lich festgestellt wird, oder mit dem Tag 
des Beginns einer Heilbehandlungsmaß-
nahme, wenn sie an der Ausübung einer 
ganztägigen Erwerbstätigkeit hindert 
(§ 46 Abs. 1 SGB VII). Abweichend hier-
von wird Verletztengeld für die Dauer der 
wegen eines Versicherungsfalls erforder-
lichen stationären Behandlung in Kran-
ken-häusern und Rehabilitations-einrich-
tungen (§ 33 SGB VII) gezahlt. Für Versi-
cherte, die bei einem Träger der gesetzli-
chen Krankenversicherung mit Anspruch 
auf Krankengeld versichert sind, entsteht 
der Anspruch auf Verletztengeld ab dem 
Tag der ärztlichen Feststellung der Ar-
beitsunfähigkeit (§ 45 der Satzung). 



Unternehmerversicherung kraft Satzungsbestimmung (§ 3 SGB VII) 
 
 

 3 

 
Berufsgenossenschaft 

(BG) 
Pflichtversicherte  

Personen 
Versicherungssumme 

(JAV) 
Umfang und Beginn der Leistung 

BG der Straßen-,            
U-Bahnen und Eisen-
bahnen (BG Bahnen) 

Unternehmer und die im Unternehmen täti-
gen Ehegatten, wenn in dem Unternehmen 
ständig nicht mehr als fünf Personen be-
schäftigt sind. 

Bezugsgröße (§ 18 SGB IV) 
Höherversicherung bis zum 
Höchst-JAV (2007: 
€ 62.400,-) 

Heilbehandlung und berufsfördernde 
Leistungen zur Rehabilitation gemäß 
§§ 26 ff. SGB VII vom Tage des Versiche-
rungsfalles an; Geldleistungen mit dem 
Tag, an dem die Arbeitsunfähigkeit in 
Folge des Versicherungsfalles ärztlich 
festgestellt worden ist. 

BG für Gesundheits-
dienst und Wohlfahrts-
pflege 

Unternehmer des Friseurhandwerks und 
der Haarbearbeitung sowie ihre im Unter-
nehmen mitarbeitenden Ehegatten. Befrei-
ung auf Antrag möglich, wenn der Unter-
nehmer lediglich geringfügig tätig ist, d. h. 
seiner selbständigen Tätigkeit als Friseur 
auf Dauer  
a) nicht mehr als zehn Stunden beträgt 
b) ohne Geschäftslokal und 
c) ohne Beschäftigte oder mitarbeitende 

Familienangehörigen 
nachgeht. 
 
Beachte: Nach § 2 Abs. 1 Nr. 9 SGB VII 
sind u. a. alle im Gesundheitsdienst und der 
Wohlfahrtspflege selbständig Tätigen mit 
Ausnahme der in § 4 Abs. 3 SGB VII ge-
nannten Personen kraft Gesetzes versi-
chert. 

60 v. H. der Bezugsgröße (§ 
18 SGB IV), aufgerundet auf 
volle 1.000,- €. Höherversi-
cherung auf Antrag bis zum 
Höchst-JAV (2008: 
€ 72.000,-) 

Heilbehandlung und berufsfördernde 
Leistungen zur Rehabilitation gemäß 
§§ 26 ff. SGB VII vom Tage des Versiche-
rungsfalles an; Geldleistungen mit dem 
Tag, an dem die Arbeitsunfähigkeit in 
Folge des Versicherungsfalles ärztlich 
festgestellt worden ist. 
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Berufsgenossenschaft 

(BG) 
Pflichtversicherte  

Personen 
Versicherungssumme 

(JAV) 
Umfang und Beginn der Leistung 

BG für Fahrzeughaltun-
gen 

Unternehmer des straßen-gebundenen 
Verkehrsgewerbes, des Flugverkehrs und 
der Binnenschifffahrt mit ihren jeweiligen 
Einrichtungen und der jeweils artverwand-
ten Unternehmen sowie patentierte Bin-
nenlotsen, die ein amtliches Lotsenpatent 
besitzen und den Lotsendienst auf der im 
Patent bezeichneten Strecke versehen. 
Befreiung auf Antrag möglich, solange im 
Jahresdurchschnitt regelmäßig mehr als 
fünf Personen beschäftigt werden, der Un-
ternehmer nach seinen Angaben dauernd 
nicht oder nur geringfügig im Unternehmen 
tätig wird oder ein Existenzgründungszu-
schuss nach § 421l Abs. 1 SGB III bezogen 
wird. 

€ 20.000,-Höherversiche-
rung auf Antrag bis zum 
Höchst-JAV (2007: € 
72.000,-) Für Personen, die 
einen Existenzgründungszu-
schuss nach § 421l Abs. 1 
SGB III erhalten, darf die 
Höchstversicherungsumme 
für die Zeit der Förderung € 
25.000,- nicht übersteigen.  

Heilbehandlung und berufsfördernde 
Leistungen zur Rehabilitation gemäß 
§§ 26 ff. SGB VII vom Tage des Versiche-
rungsfalles an; Geldleistungen mit dem 
Tag, an dem die Arbeitsunfähigkeit in 
Folge des Versicherungsfalles ärztlich 
festgestellt worden ist.; 
Verletztengeldzahlung aus einer Höher-
versicherung erfolgt bei ambulanter Be-
handlung nach Ablauf von 42 Tagen nach 
dem Arbeitsunfall. Die Karenzfrist beginnt 
mit dem Tag der ärztlichen Feststellung 
der Arbeitsunfähigkeit. 

 


